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1 Gesetzliche Grundlagen 
 
Die Voraussetzungen für die Berufung zum Amt eines Geschworenen oder Schöffen, die 
Befreiungsgründe sowie die für Gemeinden maßgeblichen Verfahrensvorschriften ergeben sich 
aus dem Geschworenen- und Schöffengesetz 1990 i.d.g.F..  
 

Persönliche Voraussetzungen 
 
Zum Amt berufen werden können österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die zu 
Beginn des maßgeblichen Tätigkeitsjahres das 25. Lebensjahr vollendet, jedoch das 65. 
Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Weitere Voraussetzung ist der Hauptwohnsitz im 
Inland, die persönliche und geistige Eignung sowie ausreichende Kenntnisse der 
Gerichtssprache, um dem Verlauf einer Verhandlung zuverlässig folgen zu können. 
 

Ausschluss- und Nichtberufungsgründe 
 
Vom Amt ausgeschlossen sind insbesondere Personen, 

 die aufgrund ihres körperlichen oder geistigen Zustands nicht geeignet sind, 
 die der Gerichtssprache nicht ausreichend mächtig sind, 
 die relevante gerichtliche Verurteilungen aufweisen oder 
 gegen die ein schwerwiegendes Strafverfahren anhängig ist. 
 

Darüber hinaus dürfen bestimmte Personengruppen – etwa höchste staatliche Organe  
(z.B. Bundespräsident, Mitglieder der Bundes- bzw. Landesregierung, etc.), Angehörige der Justiz- 
und Sicherheitsbehörden (z.B. Richter, Staats- und Rechtsanwälte, Notare, etc.) sowie Geistliche 
nicht als Geschworene oder Schöffen berufen werden. 
 
Eine Person kann nur max. einmal innerhalb von zwei Jahren als Geschworener oder Schöffe 
einberufen werden. 
 

Verfahren 
 
Jede Gemeinde hat alle zwei Jahre fünf (in Wien zehn) von tausend in der Wählerevidenz 
enthaltenen Personen durch ein Zufallsverfahren zu ermitteln.  
 
Diese Amtshandlung ist zuvor in ortsüblicher Weise, jedenfalls aber durch öffentlichen Anschlag, 
kundzumachen. Die Amtshandlung ist öffentlich und mit einer Niederschrift zu protokollieren.  
 
Das ausgeloste Verzeichnis ist für mind. acht Tage in der Gemeinde zur öffentlichen Einsicht 
aufzulegen. Die Auflegung des Verzeichnisses ist vorher in ortsüblicher Weise, jedenfalls aber 
durch öffentlichen Anschlag, kundzutun. Die Kundmachung hat eine Belehrung über das 
Einspruchsrecht und das Recht, Befreiungsgründe geltend zu machen, zu enthalten. 
 
Spätestens im September des Jahres der Auslosung hat der Bürgermeister das Verzeichnis unter 
Anschluss aller Schriftstücke, die sich auf Einsprüche, Befreiungsanträge und Bemerkungen 
beziehen, der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen. 
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2 Erstellung Schöffenverzeichnis 
Im Anschluss sind die notwendigen Schritte der Schöffenermittlung beschrieben. 

2.1 Datenexport aus dem Zentralen Wählerregister 
Damit die Schöffenermittlung im LMR durchgeführt werden kann, muss zuvor ein Datenexport 

aus dem Zentralen Wählerregister angefordert werden. 

 

Über Kommunalnet | Werkzeuge kann das Zentrale Wählerregister geöffnet werden. Nach 

Eingabe der Rolle Sachbearbeiter sowie der Behördenkennzahl, erfolgt der Einstieg über 

Behörden Admin | Einstellungen | Datenexport: 

 

 
 

 

Anschließend den Export Typ ZeWaeR-Export-Gemeinde (CSV) auswählen: 

 

 
 

Mit Klick auf den Button DATEN EXPORTIEREN wird die Liste in Auftrag gegeben: 
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Als zusätzliche Kontrolle kann unter Behörden Admin | Einstellungen | Datenexport |  

EXPORT ÜBERSICHT geprüft werden, ob die Liste angefordert wurde. 

Der Status AKTIV zeigt an, dass die Liste erfolgreich angefordert wurde. 

 

 
 

Die Liste wird über Nacht erstellt und ist am folgenden Tag unter Download ersichtlich.  
 

WICHTIG: Es kann sein, dass in manchen Fällen die Liste nicht bereits am Morgen, sondern 
erst am späten Vormittag zur Verfügung steht. 

 
Über den Download-Button kann die CSV-Datei lokal abgespeichert werden: 
 

 
 
Die Datei liegt in Form einer ZIP-Datei vor: 
 

 
 

WICHTIG: Diese Datei darf nicht bearbeitet bzw. extrahiert (entzippt) werden.   
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2.2 Kontrolle der Schöffenausschlüsse 
 

Zur Kontrolle aller Personen, die vom Amt als Geschworener oder Schöffen ausgeschlossen sind, 
ist eine Schöffenausschlussliste unter Schöffen | Schöffenlisten | Ausschlussliste 
anzufordern: 
 

Auch hier besteht die Möglichkeit, zwischen einer PDF- oder CSV-Datei zu wählen.

 
 

Die Schöffenausschlussliste ist anschließend in der Bestandsverwaltung zu finden: 
 

 
 

Mit Klick auf den Link „pdf“ oder „smart“ wird die Liste angezeigt: 
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2.3 Verwalten von Schöffenausschlüssen 
Wenn Schöffenausschlüsse zu entfernen oder neue Ausschlüsse zu erfassen sind, wird dies im 
LMR nach einer Personensuche unter Menü | Wahldaten/Schöffen im Register 
Schöffenausschluss durchgeführt. 
 

 
 
Beispiel Schöffenausschluss hinzufügen: 

 

 
 

Im Feld „Begründung“ ist der zutreffende Eintrag auszuwählen, sowie in den Feldern „Sperre 
von/bis“ der entsprechende Datumswert anzugeben (bei Sperre Datum evtl. auf 31.12.2999 

setzen). Mittels des –Symbols, kann der bereits vorhandene Eintrag gelöscht werden. 
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Mit Klick auf den Button „Durchführen“ wird der Eintrag gespeichert: 
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2.4 Schöffenermittlung im LMR 
 

Die Ermittlung der Schöffen wird in den LMR-Auswertungen unter Schöffen | Ermittlung 
durchgeführt. 
 

 

 

Mit Klick auf „Durchsuchen“ wird der Ordner geöffnet, in dem die ZIP-Datei gespeichert ist. Die 
gewünschte Datei ist auszuwählen und anschließend mit „Öffnen“ zu bestätigen. 
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Danach ist die Ermittlung mit Upload starten durchzuführen: 
 

 
 
Folgende Meldung wird angezeigt: 
 

 
 
 
In der Bestandverwaltung werden danach zwei Listen angezeigt: 
 

 
 
 
Im Protokoll der Ermittlung (txt-Datei) werden folgende Informationen angezeigt: 
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Nach einer kurzen Wartezeit steht auch die Schöffenliste als PDF-Datei zur Auswahl: 
 

 
 
 
Das Programm wählt im Hintergrund auf Basis der gesetzlichen Vorgaben (nach dem 
Zufallsprinzip) die anhand der Wählerevidenz ermittelte Anzahl von Schöffen aus und trägt das 
Kennzeichen „Geschworene(r)/Schöffe(in)“ im LMR bei den lokalen Personendaten der 
ausgewählten Person ein: 
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Die Checkbox „Geschworenen/Schöffen“ befindet sich im Bereich der lokalen Personendaten 
und wird im Zuge der Schöffenermittlung automatisch gesetzt. 
 

 
 

 
Das Verzeichnis der ausgewählten Personen sieht folgendermaßen aus: 
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2.5 Schöffenliste 
 

Es besteht jederzeit die Möglichkeit eine Schöffenliste mit den zuletzt ermittelten Personen als 
PDF- oder CSV- Datei anzufordern: 
 

 

Die vorhandene Liste steht in der Bestandsverwaltung zur Auswahl. 
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